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Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 

technische Regulierungsstandards im Hinblick auf zusätzliche Liquiditätsabflüsse für 
Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die 

Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 

technische Regulierungsstandards im Hinblick auf zusätzliche Liquiditätsabflüsse für 
Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die 

Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden 

(C(2016)6867 final) 
  

 

  

 

  

 

 Artikel 2 Absatz 1 

anstatt: „1. Der zusätzliche Liquiditätsabfluss für Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen 
ungünstiger Marktbedingungen auf diejenigen Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden, die 
nach Maßgabe von Artikel 1 als wesentlich gelten, entspricht dem höchsten absoluten Netto-Fluss 
für Sicherheiten innerhalb eines 30 Tage-Zeitraums während der 24 Monate vor dem Datum der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013.“ 

muss es heißen: „1. Der zusätzliche Liquiditätsabfluss für Sicherheiten, die aufgrund der 
Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf diejenigen Derivatgeschäfte eines Instituts 
benötigt werden, die nach Maßgabe von Artikel 1 als wesentlich gelten, entspricht dem höchsten 
absoluten Netto-Fluss für Sicherheiten innerhalb eines 30 Tage-Zeitraums während der 24 Monate 
vor dem Datum der Berechnung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“ 
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